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Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im 

Fachbereich Biologie 

Sekundarstufe II: 

Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleich-

barkeit von Leistungen sind das Ziel, innerhalb der gegebenen Freiräume Vereinbarungen 

zu Bewertungskriterien und deren Gewichtung zu treffen. 

 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Biolo-

gie hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die 

nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die 

nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das lerngruppenübergreifende 

gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe 

kommen ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungs-

überprüfung zum Einsatz. 

 

1. Beurteilungsbereich: Sonstige Mitarbeit 

Folgende Aspekte sollen bei der Leistungsbewertung der sonstigen Mitarbeit eine Rolle spielen 

(die Liste ist nicht abschließend): 

 Verfügbarkeit biologischen Grundwissens 

 Sicherheit und Richtigkeit in der Verwendung der biologischen Fachsprache 

 Sicherheit, Eigenständigkeit und Kreativität beim Anwenden fachspezifischer Methoden und 

Arbeitsweisen (z. B. beim Aufstellen von Hypothesen, bei Planung und Durchführung von 

Experimenten, beim Umgang mit Modellen, …) 

 Zielgerichtetheit bei der themenbezogenen Auswahl von Informationen und Sorgfalt und 

Sachrichtigkeit beim Belegen von Quellen 

 Sauberkeit, Vollständigkeit und Übersichtlichkeit der Unterrichtsdokumentation, ggf. Port-

folio  



 Sachrichtigkeit, Klarheit, Strukturiertheit, Fokussierung, Ziel- und Adressatenbezogenheit in 

mündlichen und schriftlichen Darstellungsformen, auch mediengestützt 

 Sachbezogenheit, Fachrichtigkeit sowie Differenziertheit in verschiedenen Kommunikati-

onssituation (z. B. Informationsaustausch, Diskussion, Feedback, …) 

 Reflexions- und Kritikfähigkeit 

 Schlüssigkeit und Differenziertheit der Werturteile, auch bei Perspektivwechsel 

 Fundiertheit und Eigenständigkeit der Entscheidungsfindung in Dilemmasituationen 

 

2. Beurteilungsbereich: Klausuren 

Einführungsphase: 1 Klausur im ersten Halbjahr (90 Minuten), im zweiten Halbjahr 

werden 2 Klausuren (je 90 Minuten) geschrieben. 

Qualifikationsphase 1: 2 Klausuren pro Halbjahr (je 135 Minuten im GK und je 180 Minu- 

ten im LK), wobei in einem Fach die erste Klausur im 2. Halbjahr 

durch 1 Facharbeit ersetzt werden kann bzw. muss. 

Qualifikationsphase 2.1: 2 Klausuren pro Halbjahr (je 135 Minuten im GK und je 225 Minu-

ten im LK). 

Qualifikationsphase 2.2: 1 Klausur, die – was den formalen Rahmen angeht – unter Abitur-

bedingungen geschrieben wird. 

Die Leistungsbewertung in den Klausuren wird mit Blick auf die schriftliche Abiturprüfung mit 

Hilfe eines Kriterienrasters („Erwartungshorizont“) durchgeführt, welches neben den inhaltsbe-

zogenen Teilleistungen auch darstellungsbezogene Leistungen ausweist. Dieses Kriterienraster 

wird den Schülerinnen und Schülern  transparent gemacht. 

Die Zuordnung der Hilfspunkte zu den Notenstufen orientiert sich in der Qualifikationsphase am 

Zuordnungsschema des Zentralabiturs. Die Note ausreichend soll bei Erreichen von ca. 50 % der 

Hilfspunkte erteilt werden. Eine Absenkung der Note kann gemäß APO-GOSt bei häufigen Ver-

stößen gegen die Sprachrichtigkeit vorgenommen werden. 

 

 

 



3. Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung: 

Für Präsentationen, Arbeitsprotokolle, Dokumentationen und andere Lernprodukte der sonstigen 

Mitarbeit erfolgt eine Leistungsrückmeldung, bei der inhalts- und darstellungsbezogene Kriterien 

angesprochen werden. Hier werden zentrale Stärken als auch Optimierungsperspektiven für jede 

Schülerin bzw. jeden Schüler hervorgehoben. 

Die Leistungsrückmeldungen bezogen auf die mündliche Mitarbeit erfolgen auf Nachfrage der 

Schülerinnen und Schüler außerhalb der Unterrichtszeit, spätestens aber in Form von mündli-

chem Quartalsfeedback oder Eltern-/Schülersprechtagen. Auch hier erfolgt eine individuelle Be-

ratung im Hinblick auf Stärken und Verbesserungsperspektiven. 

Für jede mündliche Abiturprüfung (im 4. Fach oder bei Abweichungs- bzw. Bestehensprüfungen 

im 1. bis 3. Fach) wird ein Kriterienraster für den ersten und zweiten Prüfungsteil vorgelegt, aus 

dem auch deutlich die Kriterien für eine gute und eine ausreichende Leistung hervorgehen.  


